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Es ist zur Oeffentlichkeit gelangt , daß ich Ln Folge der Aufforderung des vereinigten  Ausschus¬
ses abgedanrt hätte.

Der wahre Sachverhalt ist folgender:
Eine Deputation des vereinigten Ausschusses  stellte mir die Alternative , entweder einen von

mir gegebenen Befehl zurückzunehmen oder abzudanken, worauf ich folgende Erwiederung gab:
Würde ich nicht die Stunde meiner Abdankung mir  selbst vor drei Tagen fest-

gesetzt und dieselbe bereits dem Herrn Minister des Innern mitgetheilt haben , so
würde ich jetzt , da Sie mir diese Alternative  setzen , durchaus nicht abdanken.

Somit ist allen Gerüchten die Glaubwürdigkeit genommen , und ich lasst nur noch die eigentlichen
Ursachen meiner Abdankung folgen:

Am 27. Mai wurde ich durch eine Deputation der Nationalgarde zum Ober-Commandantm er¬
wählt ; ich dankte für das ehrende Vertrauen und nahm die Stelle an , ich nahm sie um so lieber an , weil
eben m jenen Tagen das Wohl der Nationalgarden , der Residenz überhaupt , mir gefährdet schien. Ein
treuer Führer von einer braven Schaar zu werden , welche damals außer ihrem Muth und ihrer Ergebung für
die heilige Sache der Freiheit allein und verlassen stand: dieß hatte mich vorzugsweise bewogen , jenem An¬
träge berzustimmen. So wurde ich Ober - Commandant der Nationalgarde und meine Erklärung lautete:
„ich will nicht Vortheile gewinnen , ich will allein der guten Sache nützen  und somit nur
Opfer  bringen ." Diese Opfer waren , wie sichs bald zeigte , meine Ruhe,  mein Friede,  meine Ge¬
sundheit . Daß zur Führung diests großen Körpers ich allein nicht auölangen würde (der General -Adjutant
Streffleur besorgt nur die Aojutantur -Geschäfte) , ward mir bald zur festen Ueberzeugung. Die Garde muß¬
te ein für allemal tattisch geordnet weiden (ein Exercier-Reglement wurde bis nun in nicht ganz acht Wochen,
nachdem noch Arbeiten und Hindernisse aller Art auf mich einwirkten, vollendet), zu dieser neuen Einteilung
und tattischen Ordnung des Ganzen sollten vier Brigadier und überdieß zu meiner besonderen Hilfe , ein Chef
des Generalftabes mir seinen Offizieren ernannt werden. Zur Zeit des Ministeriums Pillesdorff hielt ich oft
und oft darum an , aber stets vergebens und jetzt nicht minder vergebens , obgleich die endliche Organisirung
der Nationalgarde als äußerste Nothwendigkeit erscheint.

Noch immer bin ich nur provisorisch  zum Ober-Commandantm ernannt , und das Ungewisse in
dieser Sache hemmt alle meine Schritte.

Um nun dieser Ungewißheit und den schlimmen Folgen , welche daraus entspringen , entscheidend zu
begegnen , sah ich mich gezwungen , nachdem meine Gesuche nicht berücksichtiget wurden , meine Abdankung
einzureichen. Seien Sre übrigens überzeugt , daß ich me aufhören werde , den wärmsten , innigsten Antheu
an dem Vorwärtsschreiten des großartigen Institutes der Nationalgarde zu nehmen.

Mit immer gleicher Liebe für die Freiheit werde ich dem konstitutionellen Throne , dem konstitutio¬
nellen Volke und dem edlen Deutschland bis zur letzten Stunde meines Lebens ergeben bleiben.

P a »» n a f ch,
Oberst.

Wim , dm 29 . Juli 1848.



Der BttivaltuilMH
an die gesammte Nationalgarde Wiens.
Der Verwaltungsrath wurde durch das Ober-Commando am 26 . Juli in Kenntniß gesetzt: daß der

Sicherheits -Ausschuß eine Lodtenfeier für die in den Marztagen Gefallenen auf den 28 . Juli angeordnet
habe , wogegen jedoch bereits 49 Compagnien protestiren , weil sie den gegenwärtigen Zeitpunct nicht für
geeignet hielten.

Obgleich der Verwaltungsrath sich darüber vollkommen beruhigt , die Nationalgarde Wiens sei von
der Ueberzeugung durchdrungen, daß keine Körperschaft die errungene Freiheit und ihre Kämpfer höher
schätze, als er , und daß überdieß die Anschuldigung geradezu lächerlich erscheine: der Verwaltungsrath , selbst
ein Kind der Revolution , kenne diese und ihre Folgen nicht an : so fühlt sich derselbe doch aufgesordert, die
Gründe , aus welchen er obigen Protest unterstützte, der gestimmten Nationalgarde Wiens mitzutheilen , da
er die Wahrnehmung gemacht hat , daß man die Gründe , welche ihn hierbei leiteten , absichtlich zu verdäch¬
tigen sucht.

Den Verwaltungsrath bestimmten vorzugsweise folgende Ansichten:
Erstens . Zu den heiligsten Aufgaben des BerwaltungsratheS gehört die Wahrung der, der Na¬

tionalgarde zugeficherten constiutionellenRechte , und insbesondere das der Selbstgesetzge¬
bung in allen ihren Angelegenheiten.

Eine solche Feier mußte daher , um ihre wahre und allgemeine Weihe zu erhalten , unmittelbar von
der gestimmten Nationalgarde oder deren Vertreter , dem Berwaltungsrathe , ausgehen . — Der Sicherheits-
Ausschuß hat durch diese Anordnung , die nicht in den Kreis seines Wirkens gehörte , sonach schon grund¬
sätzlich das Recht der Nationalgarde verletzt, wogegen der Verwaltungsrath zu protestiren verpflichtet ist.

Wer Ordnung machen will , mutz selbst Ordnung halten ! wer Rechte
wahren will , dem müssen Rechte heilig sein !!—

Insbesondere sollten die Rechte der Nationalgarde den Mitgliedern des Sicherheits -Ausschusses vor¬
leuchten, da sie selbst nur einzelne Theile des großen Ganzen sind, und die Kraft und den Nachdruck ihrer
Wirksamkeit bloß dem Achtung gebietenden Körper der Nationalgarde entlehnen !!—

Die Nationalgarde befand sich in Wahrung der ihr zustehenden konstitutionellen Rechte noch keinen
Augenblick in Verlegenheit , und wird wohl auch in keine solche kommen. Die Nationalgarde Wiens findet
die Bürgschaft für ihre konstitutionellen Rechte in sich selber , und wahret dieselben auch wirklich durch ihre
zu diesem Zwecke freierwählten Vertreter im Berwaltungsrathe . Jede Bevormundung der Nationalgarde Ln
dieser Beziehung erscheint geradezu verletzend.

Zweitens . Erscheint der Zeitpunct nicht als ein geeigneter , zumahl die Lerchenfeiet bereits am
17 . März abgehalten , und zum Tage des hohen Erinnerungsfestes der 13. März , als der Jahrestag,
von Seite des Berwaltungsrathes festgesetzt worden ist.

Nachdem der Verwaltungsrath aus den angeführten Gründen gegen die Abhaltung der vom Si¬
cherheits -Ausschüsse der Nationalgarde angeordneün Leichenfeier protestirt hatte , wurde erst von Letzte¬
rem eines politischen Zweckes erwähnt , welcher einer Leichenfeier für unsere gefallenen Brüder zu
Grunde liegen sollte. — Abgesehen davon , daß der Verwaltungsrath von der Richtigkeit dieser politischen
Tendenz sich nicht vollkommen überzeugt halt , so wäre es doch jeden Falles die Pflicht des Sicherheits -Aus¬
schusses gewesen, diese Ansicht den Garden frei und offen auszusprechen , und dieß um so mehr , als
die Nationalgarde ein Gesetz besitzt, nach welchem bei jeder besonderen Ausrückung den Garden die wahre
Ursache derselben angegeben werden muß.

Der Verwaltungsrath erklärt wiederholt , daß er aufGrundlage des Ministerial -Erlasses vom lO .April
1848 nur das Ministerium des Inneren , und sonst keine Behörde über sich anerkennne
und anerkennen dürfe . Er stellt daher an die Nationalgarde Wiens das dringende Ersuchen : dieselbe
wolle , um störenden Berührungen für die Zukunft vorzubeugen, den Mitgliedern des Sicherheits -Ausschusses
auftragen , sich die Rechte der Nationalgarde Wiens und die Amtswirksamkeit des Berwaltungsrathes , als
deren gesetzlichen Vertreter , stets vor Äagen zu halten.

Men am 28 . Juli 1848.

Vom Berwaltungsrathe der gesäumten Nationalgarde Wiens.
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